
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) vom Lerncoaching-

Unternehmen «schnell lernen» 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung für Seminare/Workshops/Fortbildungen/Coachings (nachfolgend Kurse genannt) 

erfolgt über das Anmeldeformular auf der Website www.schnell-lernen.ch. Vorträge an Schulen und 

bei Elternräten sind davon ausgenommen. Mit der Anmeldung anerkennen Sie diese Allgemeinen 

Vertragsbedingungen und die aktuellen Preise. Bitte beachten Sie, dass das Zusenden des 

ausgefüllten Formulars an «schnell lernen» eine verbindliche Buchung des Kursangebots bedeutet. 

Nach erfolgter Anmeldung bekommen Sie ein Bestätigungsschreiben mit beigelegtem 

Einzahlungsschein. Mit Versand des Bestätigungsschreibens kommt ein verbindlicher Vertrag zwischen 

Ihnen und «schnell lernen», Bettina Dénervaud, Sädelstrasse 40, 3115 Gerzensee, zustande. «schnell 

lernen» steht es frei, Buchungen zurückzuweisen, beispielsweise bei Erreichen der Kapazitätsgrenze 

oder aus sonstigen Gründen. 

Preise 

Die aktuellen Preise entnehmen Sie der Website. Die Preise verstehen sich als „All-inklusiv-Preise“, das 

heisst, die Preise beinhalten sämtliche mit dem Kurs verbundenen Dienstleistungen und Produkte. Es 

entstehen keine zusätzlichen Kosten für Material, Eintritt- und Bearbeitungsgebühren, etc. 

Vertragsdauer 

Der Vertrag gilt für die gesamte Kursdauer. 

Rechnungsstellung und Zahlungskonditionen  

Die Kurse werden gesamthaft in Rechnung gestellt. Mit der Ueberweisung des Rechnungsbetrages ist 

die Teilnahme am Kurs definitiv reserviert. Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Rechnungsdatum, 

soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Jedoch wird die Zahlung in jedem Fall spätestens 

mit Kursbeginn bzw. bei Beginn des jeweiligen Kursteiles fällig. «schnell lernen» ist berechtigt, die 

Kursteilnahme ohne Reduktion des Kursgeldes zu verwehren, sofern und solange das Kursgeld noch 

nicht bezahlt wurde. Die Nichtbezahlung des Kursgeldes gilt nicht als Kündigung. 

Kündigung durch Teilnehmende 

Eine Kündigung ist nur durch den Vertragspartner möglich und muss schriftlich mit eingeschriebenen 

Brief erfolgen. Als Kündigungsdatum gilt das Datum des Poststempels. Bei Kündigung eines Kursteiles 

bis 30 Tage vor Kursstart ist eine Umtriebsentschädigung von CHF 60.-- pro Kursteil geschuldet. 

Erfolgt die Kündigung weniger als 30 Tage vor Kursstart oder wird der Kurs ohne Mitteilung nicht 

angetreten, ist das gesamte Kursgeld fällig. 

Kündigung durch «schnell lernen» 

Aus wichtigen Gründen kann «schnell lernen» den Vertrag jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere schwere Disziplinarvergehen, strafrechtlich 

relevantes Verhalten, Sachbeschädigungen, Störung des Schulbetriebs, etc. In diesem Fall besteht 

kein Anrecht auf irgendeine Rückerstattung oder Reduktion des Kursgeldes. 

Vorübergehender Ausschluss vom Unterricht 

Wer den Unterrichtsbetrieb absichtlich oder fahrlässig stört, beispielsweise indem er sich in 

irgendeiner Weise aggressiv gegenüber anderen Teilnehmenden oder Lehrkräften verhält, kann im 

Ermessen von «schnell lernen» mit sofortiger Wirkung vom Unterrichtsbetrieb vorübergehend 

http://www.schnell-lernen.ch/


ausgeschlossen werden. In diesem Fall besteht kein Anrecht auf irgendeine Rückerstattung oder 

Reduktion des Kursgeldes. 

Versicherung 

Die Versicherung ist Sache der Kursteilnehmenden respektive der Vertragspartnerin oder des 

Vertragspartners. Für Unfälle wird keine Haftung übernommen. Dies gilt sowohl für die Unterrichtszeit, 

die Pausen als auch für die An- und Rückreise. Die Vertragspartner sind für eine ausreichende 

Versicherung der Teilnehmenden selbst verantwortlich.  

Schäden 

Verursacht der Teilnehmende oder die Teilnehmende auf dem Schulweg oder am Unterrichtsort 

Schäden an Personen und/oder Sachen (sowohl von «schnell lernen» als auch von Dritten, wie 

beispielsweise andere Kursteilnehmende), haftet vollumfänglich und ausschliesslich die 

Vertragspartnerin oder der Vertragspartner. Soweit «schnell lernen» in diesem Zusammenhang von 

Dritten ins Recht gefasst wird, hat der Vertragspartner «schnell lernen» vollumfänglich schadlos zu 

halten. «schnell lernen» haftet auch nicht für Personen- und Sachschäden (beispielsweise bei 

Diebstahl), welche Teilnehmenden von Dritten zugefügt werden.  

Datenschutz 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und ausschliesslich im Zusammenhang mit «schnell lernen» 

verwendet. 

Gerichtsstand 

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern. «schnell lernen» hat das Recht, den Vertragspartner zudem 

auch am Wohnsitz zu belangen. 

 

Stand Januar 2023. Änderungen vorbehalten. 

 


